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Prüfung § 16 MaBV: Prüfbericht bis 31. Dezember vorlegenPrüfung § 16 MaBV: Prüfbericht bis 31. Dezember vorlegen

BauträgerBauträger, die der Erlaubnispflicht und der MaBV unterliegen, müssen sich jährlich jährlich durch eigenen
geeigneten Prüfer gemäß § 16 MaBV prüfen lassen.gemäß § 16 MaBV prüfen lassen.

Der Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 muss der zuständigen Behörde bis spätestens 31.bis spätestens 31.
Dezember 2023 Dezember 2023 vorgelegt werden. 

Gewerbetreibende, die zwar eine Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 Nr. 3 (a und/oder b) GewO besitzen, die aber
in dem Berichtszeitraum keine einschlägigen Tätigkeiten ausgeübt haben, müssen sich nicht prüfen
lassen. Für diesen Fall genügt eine sogenannte Negativerklärung Negativerklärung gegenüber der zuständigen Behörde. 

Weitere InformationenWeitere Informationen sowie eine Vorlage für die MaBV NegativerklärungVorlage für die MaBV Negativerklärung finden Sie auf der Internetseite
der IHK OstwürttemberIHK Ostwürttember. 
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